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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Neckarsteinach plant die Errichtung eines Fuß- und Radweges zur Schaffung einer 
sicheren Verbindung für den Fuß- und Radverkehr zwischen der Forstwegbrücke und der In-
nenstadt von Neckarsteinach. Es handelt sich um den Lückenschluss des bestehenden Stein-
achtalradwegs entlang an der nördlichen Uferböschung der Steinach. Hierzu soll der Bebau-
ungsplan Nr. 1.53 „Steinachtal-Radweg Lückenschluss“ aufgestellt werden. Im Zuge des Be-
bauungsplanverfahrens sind die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter zu prüfen. 
Hierzu zählt neben einer artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) auch die Prüfung der Verträg-
lichkeit des Bebauungsplanes mit den Maßgaben der FFH- und Vogelschutzrichtlinie bzw. den 
Erhaltungszielen der jeweiligen NATURA 2000-Gebiete. 

 
 
2 ÜBERSICHT ÜBER DIE SCHUTZGEBIETE UND DIE FÜR IHRE ERHALTUNGSZIELE MAßGEBLI-

CHEN BESTANDTEILE 

2.1 ÜBERSICHT ÜBER DIE SCHUTZGEBIETE 

Gegenstand dieser Untersuchung sind das Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung (Site of 
Community Importance – SCI) „Odenwald bei Hirschhorn“, das im Amtsblatt der Europäischen 
Union mit der NATURA 2000-Nummer DE 6519-304 veröffentlicht wurde (ABl. L 382 vom 
28. Dezember 2004 S. 1ff; aktualisiert mit ABl. L 12/383 vom 15.01.2008), sowie das Europä-
ische Vogelschutzgebiet (Special protected area – SPA) 6519-450 „Unteres Neckartal bei 
Hirschhorn“. Für beide Gebiete erfolgte in Hessen mit der NATURA 2000-VO (08.03.2008) die 
förmliche Schutzerklärung. Diese Verordnung wurde ersetzt durch die „Verordnung über die 
Natura 2000-Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt“ vom 20. Oktober 2016 in der auch die 
Erhaltungsziele ergänzt und aktualisiert wurden. 

 

2.1.1 FFH-Gebiet 6519-304 „Odenwald bei Hirschhorn“ 

Das FFH-Gebiet „Odenwald bei Hirschhorn“ hat eine Gesamtfläche von 5.282,7 ha und um-
fasst Teile der Städte Neckarsteinach und Hirschhorn (Neckar), der Stadt Oberzent und das 
gesamte gemeindefreie Gebiet Michelbuch. Es erstreckt sich somit sowohl auf den Kreis Berg-
straße als auch den Odenwaldkreis (Teile der Stadt Oberzent). 

Es handelt sich hier um ein großflächiges, unzerschnittenes Waldgebiet im Buntsandstein-
Odenwald, das zu den Tälern teilweise steil abfällt und zum Neckar hin Fels-Abbruchkanten 
(anthropogenen Ursprungs) aufweist. Wald nimmt im FFH-Gebiet einen Anteil von ca. 90% 
ein. Lebensräume des Offenlandes sind nur untergeordnet vertreten, haben aber eine sehr 
hohe Bedeutung aufgrund ihres Arteninventars. Ferner zählt zum Gebiet auch das Gebäude 
der Ersheimer Kapelle in Hirschhorn als Wochenstubenquartier des Großen Mausohrs (Myotis 
myotis). 

Das gesamte FFH-Gebiet liegt innerhalb des Naturraumes Sandsteinodenwald (144). Der 
Sandsteinodenwald ist ein typisches Mittelgebirge vorwiegend im Bereich von Höhenlagen mit 
150 bis über 550 m ü. NHN. Das FFH-Gebiet selbst erstreckt sich dabei von 114 m ü. NHN 
am Neckar bis zu Höhen von 469 m ü. NHN nördlich Michelbuch, 474 m ü. NHN am „Langen 
Wald“ im Nordosten von Hirschhorn und einer Höhe von 503 m ü. NHN am Greiner Eck im 
Westen an der Gemeindegrenze von Hirschhorn, Neckarsteinach und Schönau (Baden-Würt-
temberg). 

Die für den Odenwald charakteristischen von Nord nach Süd verlaufenden Bergrücken werden 
im Süden des Gebietes durch das tief eingeschnittene Neckartal unterbrochen. Die Oberflä-
chenform in besonderem Maße prägend sind auch die stark eingeschnittenen Seitentäler des 
Neckars – hier insbesondere das Steinach-, Bittersbach-, Lanzenbach-, Brombach-, Ulfen-
bach- und Finkenbachtal. Dabei bestehen zwischen den Talgründen und den Bergkuppen teils 
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Höhenunterschiede bis 350 m, so dass die Flanken sehr steil ausgebildet sind. Diese hohe 
Reliefenergie bedingt auch eine besonders gute Vorflut. 

Das FFH-Gebiet liegt in einem Bereich der erst vergleichsweise spät dauerhaft besiedelt 
wurde. Die vorherrschende Nutzung war schon immer Wald. Aufgrund der Topographie waren 
i.d.R. nur die Talgründe und die flachen bis mäßig geneigten Hangbereiche landwirtschaftlich 
genutzt und die Hänge und Kuppen mit Wald bestockt. Dieser wurde zumindest ab dem Hoch-
mittelalter teilweise als Niederwald im Rahmen der Feldwaldwirtschaft – später vornehmlich 
zur Gewinnung von Gerberlohe – genutzt. Zur Hochzeit der Niederwald-wirtschaft um etwa 
1850 waren weit mehr als 80% der dortigen Wälder (v.a. im Hirschhorner Raum) als Nieder-
wald genutzt. Dabei ist nicht auszuschließen, dass auch die verbliebenen Hochwälder eher 
niederwaldartig mit einigen wenigen Überhältern genutzt wurden (WAGNER 1992). Diese star-
ken menschlichen Eingriffe über Jahrhunderte haben das heutige Waldbild im FFH-Gebiet 
wesentlich beeinflusst. Die Umwandlung von Niederwald zu Hochwald durch die Pflanzung 
von Nadelhölzern (Kiefer, Fichte, zuletzt überwiegend Douglasie) hat zu einem hohen Nadel-
holzanteil geführt. 

Für weitere Grundlagendaten (insbesondere Klima und Geologie) wird auf die Ausführungen 
in der Grunddatenerhebung verwiesen (LANGE & WENZEL GBR 2012, Quelle: obere Natur-
schutzbehörde Regierungspräsidium Darmstadt). 

 

2.1.2 Vogelschutzgebiet 6519-450 „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ 

Das Vogelschutzgebiet „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ besteht aus Teilflächen des FFH-
Gebietes „Odenwald bei Hirschhorn“. Es umfasst eine Fläche von insg. 1.267 ha auf Gebiet 
der Städte Neckarsteinach und Hirschhorn (Neckar) im Landkreis Bergstraße. 

Es erstreckt sich im Wesentlichen entlang des Neckars und seiner unbesiedelten Talhänge 
auf hessischer Seite. Neben den mit Laubwald bestockten Steilhängen finden sich innerhalb 
des Gebietes als vogelspezifische Habitate insbesondere Steilufer an Gewässern, strukturrei-
che Offenlandausschnitte (Streuobstwiesen) und Brutfelsen des Wanderfalken in Abbruch-
wänden ehemaliger Steinbrüche. 

Für weitere Ausführungen und Grundlagendaten (insbesondere Klima und Geologie) wird auf 
die obigen Ausführungen zum FFH-Gebiet sowie die Grunddatenerhebung verwiesen (LANGE 

& WENZEL GBR 2012, Quelle: obere Naturschutzbehörde Regierungspräsidium Darmstadt). 

 

2.2 ERHALTUNGSZIELE DER SCHUTZGEBIETE 

Nach Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie, sind Pläne oder Projekte, „die nicht unmittelbar mit der Ver-
waltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind“, einer „Prüfung 
auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen“ zu unterziehen. 
Die Legaldefinition des § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG legt den Begriff des „Erhaltungszieles“ fol-
gendermaßen fest: 

„Ziele, die im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs-
zustands eines natürlichen Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer in An-
hang II der Richtlinie 92/43/EWG oder in Artikel 4 Abs. 2 oder Anhang I der Richtlinie 
2009/147/EG aufgeführten Art für ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind.“ 

Dabei sind in der FFH-Verträglichkeitsprüfung zuerst einmal nur signifikante Vorkommen zu 
prüfen (vgl. BMVBW 2004). Auch Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie für die das FFH-
Gebiet eine besondere Bedeutung hat (wie z.B. die Äskulapnatter), spielen bei der Betrach-
tung der Erhaltungsziele damit keine Rolle. 

2.2.1 Verwendete Quellen 

Erhaltungsziele für die Gebiete DE 6519-304 „Odenwald bei Hirschhorn“ und 6519-450 „Un-
teres Neckartal bei Hirschhorn“ wurden durch die NATURA 2000-VO erstmals festgelegt und 
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durch die „Verordnung über die NATURA 2000-Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt“ 2016 
ergänzt und aktualisiert. Der aktuelle Kenntnisstand zum FFH-Gebiet wurde im Rahmen der 
Grunddatenerhebung zusammengefasst. Ergänzend wurden zu bestimmten Lebensraumty-
pen nach Anhang I FFH-RL und zu Vorkommen der Mopsfledermaus Erhebungen durchge-
führt (LANGE & WENZEL GBR 2012, INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG 2012) 
(Quelle: Obere Naturschutzbehörde Regierungspräsidium Darmstadt). Zusätzlich erfolgten im 
Jahr 2023 Erfassungen der Artengruppen Vögel und Fledermäuse im Planbereich und dessen 
Umfeld.  

Ferner wurden folgende Quellen und Daten im Rahmen der FFH-Vorprüfung gesichtet: 
 Hessische Biotopkartierung, Kartenblätter TK 6518 Heidelberg-Nord, 6519 Eberbach, 

6618 Heidelberg-Süd, 6619 Helmstadt-Bargen (Stand: 22.01.1999) 
 Landschaftsplan der Stadt Neckarsteinach (BÜRO GROSSER-SEEGER, 07.12.2004; geneh-

migt mit Schreiben vom 08.02.2005 durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Az. V 
53.1-1.18-P23 Nst) 

 Landschaftsplan der Stadt Hirschhorn (Neckar) (BÜRO GROSSER-SEEGER, 22.06.2005; ge-
nehmigt mit Schreiben vom 22.09.2005 durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Az. 
V 53.1-1.14-P23 Hih) 

 Brutvogelkartierung im Untersuchungsbereich vom B-Plan Nr. 53 „Steinachtal-Radweg 
Lückenschluss“ Neckarsteinach (GRIMM 2023) 

 Fledermauserfassung per Batcorder in Neckarsteinach (Landkreis Bergstraße) im Unter-
suchungsbereich vom B-Plan Nr. 53 „Steinachtal-Radweg Lückenschluss“ (ARNOLD 2023) 

 Reptilienkartierung Steinachtal – Variantenvergleich Radweg Neckarsteinach-Schönau 
(BÜRO FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE LAUFER 2004) 

 Naturschutzfachliche Angaben zur artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) zum Bebau-
ungsplan Nr. 1.53 „Steinachtal-Radweg“, Stadt Neckarsteinach (GSP, 14.05.2025) 

 Schriftliche Mitteilung zu Fledermausvorkommen in der evangelischen Kirche in 
Neckarsteinach (D. BERND, 06.10.2013) 

 Grunddatenerhebung zu Monitoring und Management des FFH-Gebietes „6519-304 
Odenwald bei Hirschhorn“ und Vogelschutzgebietes „6519-450 Unteres Neckartal bei 
Hirschhorn“ (LANGE & WENZEL, Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt, Obere Na-
turschutzbehörde, Stand: 31.08.2012) 

 
Für den Planbereich des Bebauungsplanes (= detailliert untersuchter Bereich) (siehe Kap. 3) 
erfolgten 2023 genaue Erfassungen der dortigen Biotop-/Nutzungstypen bzw. Lebensräume, 
die auch eine Überprüfung auf Vorkommen von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-
Richtlinie ermöglichten. 
 

2.2.2 Überblick über die Lebensräume des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

Für das Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung „Odenwald bei Hirschhorn 6519-304“ gelten 
gemäß „Verordnung über die NATURA 2000-Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt“ folgende 
Erhaltungsziele hinsichtlich der Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I FFH-Richtlinie (mit * 
gekennzeichnete Lebensräume sind prioritär!): 
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Cal-
litricho-Batrachion 
 Erhaltung der Gewässerqualität und einer natürlichen oder naturnahen Fließgewässerdynamik 
 Erhaltung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen 
 Erhaltung eines funktionalen Zusammenhanges mit auetypischen Kontaktlebensräumen 

 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes 
 Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 

8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 
 Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik 
 Erhaltung offener, besonnter Standorte 
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8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen 
 Erhaltung der Funktion der ausgewiesen Höhle für die LRT-charakteristische Tier- und Pflanzenwelt 
 Erhaltung und Zugänglichkeit für die Höhlenfauna bei gleichzeitiger Absicherung der Eingänge vor unbefugtem 

Betreten  
 Erhaltung des typischen Höhlenklimas und des Wasserhaushaltes 
 Erhaltung typischer geologischer Prozesse 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
 Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, Höhlenbäumen und 

lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen 

*9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 
 Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem Totholz, Höhlenbäumen und 

lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwick-
lungsstufen und Altersphasen 

 
Im Zuge der Grunddatenerhebung wurde auch der LRT *91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa 
und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) im Gebiet identifiziert 
(LANGE & WENZEL GBR 2012, Quelle: obere Naturschutzbehörde Regierungspräsidium Darm-
stadt), der aber aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes (C) im FFH-Gebiet und der 
Unterschutzstellung von Flächen in guter Ausprägung in zahlreichen anderen hessischen NA-

TURA 2000-Gebieten nicht neu als Erhaltungsziel in die Verordnung aufgenommen wurde (vgl. 
Bewirtschaftungsplan für das FFH-Gebiet „Odenwald bei Hirschhorn“ mit integriertem Bewirt-
schaftungsplan für das Vogelschutzgebiet „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ – Teilbereich 
Süd, Versionsdatum: 21. Dezember 2016). Dieser Lebensraumtyp bleibt daher bei der FFH-
Vorprüfung unberücksichtigt. 

 

2.2.3 Überblick über die Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

Als Erhaltungsziele der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie nennt die „Verordnung über 
die NATURA 2000-Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt“ für das FFH-Gebiet „Odenwald bei 
Hirschhorn“ folgende: 

Myotis myotis Großes Mausohr  
 Erhaltung von alten großflächigen, laubholzreichen Wäldern mit Totholz und Höhlenbäumen bevorzugt als Bu-

chenhallenwälder als Sommerlebensraum und Jagdhabitat ggf. einschließlich lokaler Hauptflugrouten des Gro-
ßen Mausohrs 

 Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland 
 Erhaltung von funktionsfähigen Sommerquartieren 
 Erhaltung ungestörter Winterquartiere 
 Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen Holzschutzmittel zum Einsatz 

kommen 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 
 Erhaltung von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen 

mit natürlichen Spaltenquartieren als primärer Sommerlebensraum und Jagdhabitat einschließlich lokaler 
Hauptflugrouten der Mopsfledermaus 

 Erhaltung strukturreicher Waldränder und Waldinnensäume 
 Erhaltung funktionsfähiger Sommerquartiere 

Cottus gobio Groppe  
 Erhaltung durchgängiger, strukturreicher Fließgewässer mit steiniger Sohle (im Tiefland auch mit sandig-kiesi-

ger Sohle) und gehölzreichen Ufern 
 Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten ökologischen und chemischen Zustand 

befinden 
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Lampetra planeri Bachneunauge  
 Erhaltung durchgängiger, strukturreicher Fließgewässer mit lockeren, sandigen bis feinkiesigen Sohlsubstraten 

(Laichbereiche) und ruhigen Bereichen mit Schlammauflagen (Larvenhabitat) sowie gehölzreichen Ufern  
 Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten ökologischen und chemischen Zustand 

befinden 

Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  
 Erhaltung von nährstoffarmen bis mesotrophen Wiesen mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba 

officinalis) und Kolonien der Wirtsameise Myrmica rubra  
 Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Bewirtschaftung 

der Wiesen, die sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert und zur Erhaltung eines für die Habitate güns-
tigen Nährstoffhaushaltes beiträgt  

 Erhaltung von Säumen und Brachen als Vernetzungsflächen 

Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling  
 Erhaltung von nährstoffarmen bis mesotrophen Wiesen mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba 

officinalis) und Kolonien der Wirtsameise Myrmica scabrinodis  
 Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Bewirtschaftung 

der Wiesen, die sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert und zur Erhaltung eines für die Habitate güns-
tigen Nährstoffhaushaltes beiträgt  

 Erhaltung von Säumen und Brachen als Vernetzungsflächen 

Trichomanes speciosum Prächtiger Dünnfarn  
 Erhaltung besiedelter Felsstandorte sowie lichtarmer Felsspalten und Höhlen im Umfeld 
 Erhaltung der hydrologischen Verhältnisse (Oberflächen- und Grundwasser) im Umfeld der Standorte 

Dicranum viride Grünes Besenmoos  
 Erhaltung von Laubbaumbeständen mit luftfeuchtem Innenklima und alten, auch krummschäftigen oder schräg 

stehenden Trägerbäumen (v.a. Buche, Eiche, Linde) 
 
Die früher in der NATURA 2000-Verordnung noch als Erhaltungsziel beinhaltete Bechsteinfle-
dermaus (Myotis bechsteinii) wurde in der Novelle aufgrund der geringen Nachweisdichte und 
der ungenügenden Repräsentanz nicht mehr berücksichtigt (vgl. Bewirtschaftungsplan für das 
FFH-Gebiet „Odenwald bei Hirschhorn“ mit integriertem Bewirtschaftungsplan für das Vogel-
schutzgebiet „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ – Teilbereich Süd, Versionsdatum: 21. De-
zember 2016). 

 

2.2.4 Überblick über die Brutvogelarten nach der Vogelschutz-Richtlinie 

Als Erhaltungsziele der Brutvogelarten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie nennt die 
„Verordnung über die NATURA 2000-Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt“ für das SPA-
Gebiet „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ folgende: 

Eisvogel (Alcedo atthis) 
 Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der Neubildung von Altwässern, 

Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbänken 
 Erhaltung von Ufergehölzen sowie von Steilwänden und Abbruchkanten in Gewässernähe als Bruthabitate 
 Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasserqualität  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate insbesondere in fischereilich genutzten Berei-

chen 

Neuntöter (Lanius collurio) 
 Erhaltung einer strukturreichen Agrarlandschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Streuobstwiesen, Rainen, Acker-

säumen, Brachen und Graswegen  
 Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt und einer die Nährstoffarmut 

begünstigenden Bewirtschaftung  
 Erhaltung von naturnahen, gestuften Wald- und Waldinnenrändern 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
 Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern in verschiedenen Entwicklungsphasen mit Alt- und 

Totholzanwärtern, Totholz und Höhlenbäumen 

Wanderfalke (Falco peregrinus) 
 Erhaltung von Brutplätzen in Felsen 
 Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate 
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Mittelspecht (Dendrocopos medius) 
 Erhaltung von Laub- und Laubmischwäldern mit Eichen und alten Buchenwäldern mit Alt- und Totholz 
 Erhaltung von Höhlenbäumen und Sicherung eines Netzes von Höhlenbäumen als Bruthabitat  
 Erhaltung von Streuobstwiesen im näheren Umfeld 

Wespenbussard (Pernis apivorus)  
 Erhaltung von naturnahen, strukturreichen Laubwäldern und Laubmischwäldern in ihren verschiedenen Ent-

wicklungsphasen mit Altholz, Totholz, Pioniergehölzen und naturnahen, gestuften Waldrändern  
 Erhaltung von Horstbäumen in einem zumindest störungsarmen Umfeld während der Fortpflanzungszeit  
 Erhaltung von Bachläufen im Wald 

 
Ergänzend sind Erhaltungsziele der Brutvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richt-
linie der „Verordnung über die NATURA 2000-Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt“ für das 
SPA-Gebiet „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ diese: 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)  
 Erhaltung von naturnahen, offen strukturierten Laubwaldbeständen mit kleinräumigem Nebeneinander der ver-

schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen einschließlich der Waldränder  
 Erhaltung von Streuobstwiesen 

 

Ferner werden als Erhaltungsziele für ziehende und rastende Vogelarten nach Art. 4 Abs. 2 
der Vogelschutz-Richtlinie in der „Verordnung über die NATURA 2000-Gebiete im Regierungs-
bezirk Darmstadt“ für das SPA-Gebiet „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ folgende aufgeführt: 

Graureiher (Ardea cinerea)  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke 

der Erholung genutzten Bereichen 

Kormoran (Phalacrocorax carbo) 
 Erhaltung von natürlichen Fischvorkommen 

 
Für die Vogelarten Kleinspecht (Dendrocopos minor), Waldlaubsänger (Phylloscopus sibila-
trix) und Grauschnäpper (Muscicapa striata) wurden im Bundesland Hessen keine Vogel-
schutzgebiete ausgewiesen. Obwohl sie Vorkommen im Gebiet haben, werden sie daher nur 
als weitere Arten geführt, aber nicht als Erhaltungsziel angesehen. 

Da für Grauspecht (Picus canus) und Schwarzmilan (Milvus migrans) im Rahmen der Grund-
datenerhebung keine Vorkommen mehr nachgewiesen wurden, wurden die beiden Arten auch 
nicht mehr als Erhaltungsziele aufgenommen (vgl. Bewirtschaftungsplan für das FFH-Gebiet 
„Odenwald bei Hirschhorn“ mit integriertem Bewirtschaftungsplan für das Vogelschutzgebiet 
„Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ – Teilbereich Süd, Versionsdatum: 21. Dezember 2016). 

 
 

2.3 MANAGEMENTPLÄNE/PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSMAßNAHMEN 

Für das Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung DE 6519-304 „Odenwald bei Hirschhorn“ und 
das europäische Vogelschutzgebiet DE 6519-450 „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ wurden 
auf Basis der Grunddatenerhebungen ein gemeinsamer Bewirtschaftungsplan (Versionsda-
tum: 21. Dezember 2016) aufgestellt, der ab 2017 Gültigkeit besitzt. Maßgeblich für das Um-
feld des detailliert untersuchten Bereichs ist der „Teilbereich Süd“ des Bewirtschaftungsplanes. 

Der Planbereich liegt am Rand der beiden NATURA 2000-Gebiete und schneidet diese in ei-
nem kleinen Bereich an der Forstwegbrücke. Nach dem Bewirtschaftungsplan wird dieser Teil-
bereich dem Maßnahmentyp der Forstwirtschaft (Natureg-Maßnahmencode 16.02) zugeord-
net. Für diesen Bereich sind keine spezifischen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen festge-
legt, es wird aber ausgesagt: „Die Forsteinrichtungswerke können aufgrund der positiven Bu-
chenwald- und Laubaltholzprognosen ohne Einschränkung umgesetzt werden.“  

Unabhängig vom Bewirtschaftungsplan gelten allgemein die Regelungen der Naturschutzleit-
linie für den Hessischen Staatswald vom 30 Juni 2022. Der Leitgedanke der Naturschutzleitli-
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nie ist die Waldlebensräume in ihrer Vielfalt zu sichern und die dazu gehörende Arten- und 
Strukturausstattung zu erhalten sowie zu verbessern. 

Für die Steinach ist die Erhaltung der natürlichen Eigendynamik im Rahmen eines Prozess-
schutzes vorgesehen. 

 

2.4 FUNKTIONALE BEZIEHUNGEN DES SCHUTZGEBIETES ZU ANDEREN NATURA 2000-GEBIETEN 

Aufgrund der Großflächigkeit des Gebietes gemeinschaftlicher Bedeutung DE 6519-304 
„Odenwald bei Hirschhorn“ und des Vogelschutzgebietes DE 6519-450 „Unteres Neckartal bei 
Hirschhorn“ bestehen zu verschiedensten NATURA 2000-Gebieten funktionale Beziehungen: 

Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (SCI): 

6518-311 Steinachtal und Kleiner Odenwald 
6519-301 Heumatte Rothenberg 
6519-341 Odenwald Brombachtal 
6520-341 Odenwald Eberbach 
6619-341 Odenwald-Neckargemünd 
 
Europäische Vogelschutzgebiete (SPA): 
6618-402 Felsenberg 
 
Funktionale Beziehungen bestehen vor allem für den Lebensraum „Wald“, aufgrund der gro-
ßen zusammenhängenden, länderübergreifenden Waldflächen. Die Lokal-Populationen wald-
typischer Arten bilden so größere Meta-Populationen, die für das Überleben und den günstigen 
Erhaltungszustand von Arten von hoher Bedeutung sind (u.a. Möglichkeit des genetischen 
Austauschs, Ausweichen auf Ersatzlebensräume bei schwankenden Lebensraumbedingun-
gen etc.). Das FFH-Gebiet „Odenwald bei Hirschhorn“ bildet so aufgrund des räumlichen Kon-
taktes insbesondere mit den Gebieten DE 6519-341 „Odenwald Brombachtal“ und DE 6520-
341 „Odenwald Eberbach“ einen essenziellen Baustein von NATURA 2000. In Karte 1 sind auf-
grund des Maßstabes nur die unmittelbar angrenzenden Gebiete dargestellt. Auch für die Po-
pulation des Großen Mausohrs bilden die Waldgebiete dieser NATURA 2000-Gebietes zusam-
menhängende Jagdlebensräume. 

Das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA) 6618-402 „Felsenberg“ liegt zwischen Klein- und 
Neckargemünd und ist als Brutgebiet des Wanderfalken (Falco peregrinus) ausgewiesen. Das 
dortige Brutpaar steht damit in Verbindung mit den Brutvorkommen im Vogelschutzgebiet „Un-
teres Neckartal bei Hirschhorn“ und bildet gemeinsam die Neckar-Population. 

 
3 LAGE UND BESCHREIBUNG DES DETAILLIERT UNTERSUCHTEN BEREICHS 

Das Vorhaben befindet sich nordwestlich der Altstadt von Neckarsteinach auf den Flurstücken 
Nrn. 160/6 (tlw.) 187/4 (tlw.), 1018/70 (tlw.), 1019/43 (tlw.), 1019/55 (tlw.), 1028/1 (tlw.), 1029 
(tlw.), 1075/1 (tlw.) jeweils Flur 1, Gmkg. Neckarsteinach. 

Zum detailliert untersuchten Bereich zählt in erster Linie der Planbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 1.53 „Steinachtal-Radweg Lückenschluss“. Bezüglich verschiedener Erfassungen 
wurde aber auch das angrenzende Umfeld (=Untersuchungsgebiet) mit einbezogen (siehe Ab-
bildung 1). 

Beim Steinachtal handelt es sich um ein früher weitgehend grünlandgenutztes Bachtal von 
über 12 ha. Es liegt westlich von Neckarsteinach, ist nur zwischen 80 und 160 m breit und hat 
von der Landesgrenze bis zum Campingplatz am Rand von Neckarsteinach eine Länge von 
1,8 km. Gerade an den schmalen Stellen des Tales ist aber auf über 800 m Länge die land-
wirtschaftliche Nutzung aufgegeben worden. An Stelle von Feucht- und Nasswiesen sind Seg-
genriede und Hochstaudenfluren feuchter Standorte getreten. Durch zunehmende Gehölzsuk-
zession haben sich in weiten Teilen auch wieder naturnahe Bachauenwälder etabliert. 
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Abbildung 1: Lage des Planbereiches (rot umrandet) zum FFH-Gebiet 6519-304 „Odenwald bei Hirschhorn“. (Abgren-
zungskarte aus Anlage 1a der Verordnung über die Natura 2000-Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt, 
Regierungspräsidium Darmstadt; Kartengrund-lagen © HVBG). Das Vogelschutzgebiet 6519-450 „Unte-
res Neckartal bei Hirschhorn“ ist hier (weitgehend) deckungsgleich mit dem FFH-Gebiet. 

 

Das Plangebiet wird zum Großteil von Ufergehölzen, Hecken sowie einem Labkraut-, Eichen-
, Hainbuchenwald entlang des nördlichen Ufers der Steinach eingenommen. Das Ufer wurde 
durch bisherige Nutzungen stellenweise bereits aufgeschüttet und verbaut. Ein Teil des west-
lichen Plangebietes wird als Parkplatz genutzt. Die Steinach verläuft von Westen nach Osten 
und mündet im Neckar. Zur Steinach hin fällt das Gelände größtenteils stark ab. Im Plangebiet 
ist die Gewässerstruktur der Steinach größtenteils deutlich bis vollständig anthropogen verän-
dert. Im Verlauf der Steinach in Richtung Kirchenstraße treten einzelne Gewässerabschnitte 
mit höherer Strukturvielfalt durch Anlandungen, unterschiedlichen Tiefenprofil und Strömungs-
bild auf. Diese können nicht als LRT eingestuft werden, sind aber als geschütztes Biotop nach 
§ 30 BNatSchG einzustufen. Wertvollere Bereiche der Steinach kommen außerhalb des Plan-
bereichs oberstromig im Westen vor, die grundsätzlich dem LRT 3260 zugeordnet werden 
könnten. Die Steinach selbst und das nördliche Ufer ist nur zwischen der Landesgrenze im 
Westen und Beginn des Campingplatzes Bestandteil des FFH-Gebietes „Odenwald bei Hirsch-
horn“. 

Die Ufergehölze kommen im Plangebiet im Westen und zwischen der Forstweg- und Bahn-
brücke und der Lederfabrik stellenweise am Ufer vor. Als Hauptbaumarten treten Berg-Ahorn 
(Acer pseudoplatanus), Flatter-Ulme (Ulmus laevis), Weiden (Salix spec.), Schwarz-Erle (Al-
nus glutinosa) und Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) auf. Sie sind geschützter Lebensraum 
nach § 25 HeNatG i.V.m. § 30 BNatSchG einzustufen. Die im westlichen Plangebiet liegenden 
Ufergehölze wurden in der Grunddatenerhebung als Lebensraumtyp „Auenwälder mit Alnus 
glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)“ (LRT 91E0*) 
mit der Gesamtbewertung C eingestuft. In der Hessischen Biotopkartierung sind diese als „Er-
lengaleriewald an der Steinach westlich von Neckarsteinach“ (Biotop-Nr. 6518B0005) erfasst 
worden. 
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Die heimischen Gehölzsäume treten im Übergang der Ufergehölze in Richtung Schönauer 
Straße und Neckartalbahn auf. Der Labkraut-, Eichen-, Hainbuchenwald besitzt eine weniger 
ausgeprägte Krautschicht und tritt im östlichen Plangebiet am verbauten Ufer auf. Die Saum-
vegetation im Plangebiet wird v.a. von dem standortfremden Staudenknöterich (Fallopia 
spec.), Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera), Brombeere (Rubus fruticosus agg.), 
Scharbockskraut (Ficaria verna), Efeu (Hedera helix), Brennnessel (Urtica dioica) und Wolfs-
milch (Euphorbia spec.) geprägt. Der Staudenknöterich tritt vor allem im westlichen Plangebiet 
flächendeckend entlang des Ufers, aber auch auf der brachgefallenen Wiese angrenzend zur 
ehemaligen Lederfabrik auf.  

Östlich verläuft das Plangebiet südlich der Brachfläche der ehemaligen Lederfabrik. Die Brach-
fläche wurde nach Abriss der Gewerbegebäude im Jahr 2022 zur Baustelleneinrichtung für 
andere Bauvorhaben bis zum Winter 2023/24 genutzt, so dass es dort immer wieder zu Hauf-
werkumlagerungen gekommen ist und sich keine dauerhafte Vegetation auf diesen Flächen 
einstellen konnte. Sie ist noch sehr stark von Rohbodenflächen geprägt, seit Frühling 2024 
konnte sich allmählich aber wieder krautige Vegetation wie Horn-Klee (Lotus corniculatus), 
Acker-Senf (Sinapis arvense), Feld-Kresse (Lepidium campestre) oder Große Karde (Dipsa-
cus sylvestris) auf den Flächen etablieren. Auf der im Westen angrenzenden Wiesenbrache 
treten u.a. Stinkender Storchschnabel (Geranium robertianum), Scharfer Hahnenfuß (Ra-
nunculus acris), Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa), Labkraut (Galium spec.), Wolliges 
Honiggras (Holcus lanatus), Behaarte Segge (Carex hirta), und teils auch beginnende Gehölz-
sukzession u.a. mit Brombeere (Rubus fruticosus agg.) auf, sowie Neophyten wie Indisches 
Springkraut oder Staudenknöterich. 

Neben den Bahnanlagen stehen Ruderalfluren mit Aufwüchsen von Brennnessel, Kanadische 
Goldrute (Solidago canadensis) und Brombeere, die an der Bahnbrücke auch an das Ufer 
herantreten. 

Das südliche Ufer, außerhalb des Plangebietes, ist größtenteils durch einen Eichen-Hainbu-
chenwald charakterisiert. 

Zur Prüfung der Eingriffsfolgen des Vorhabens erfolgten 2023 faunistische Erhebungen zu den 
zu prüfenden Artengruppen Vögel (GRIMM 2023) und Fledermäuse (ARNOLD 2023). 

Insgesamt konnten 44 Vogelarten im Untersuchungsgebiet festgestellt werden, bei denen es 
sich entsprechend der vorhandenen Lebensräume um typische Arten der Wälder und Wald-
ränder handelt. Da auch der Siedlungsrand mit einbezogen war, konnten auch Arten der Über-
gangsbereiche, Hecken- sowie Gebäudebrüter nachgewiesen werden. Sicher brütend oder 
mit Brutverdacht (Brutstatus B und C) konnten 38 Vogelarten festgestellt werden. Für die üb-
rigen sechs Arten konnte lediglich eine Brutzeitfeststellung gemacht werden (Eisvogel), es 
waren Nahrungsgäste oder überflogen das Gebiet (Graureiher, Sperber, Turmfalke, Wander-
falke). 

Unter den Vogelarten, die entlang von Gewässern brüten, konnten direkt im bzw. unmittelbar 
am Eingriffsbereich angrenzend Revierzentren von Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) und 
Wasseramsel (Cinclus cinclus) festgestellt werden. Der Eisvogel (Alcedo atthis) konnte hier 
ebenfalls bei der Nahrungssuche beobachtet werden. Von der Gebirgsstelze und der Was-
seramsel konnte während der Begehungen des Plangebiets auch jeweils eine Brut an der 
Forstweg- bzw. Bahnbrücke festgestellt werden. Die Wasseramsel brütet zusätzlich auch im 
Nistkasten unter der Brücke am Kirchenweg. 

Unter den gehölz- und baumbrütenden Arten befinden sich überwiegend häufige Arten. Ein 
Revierzentrum vom Pirol (Oriolus oriolus) konnte im bzw. angrenzend zum Eingriffsbereich 
südlich der Wiesenbrache festgestellt werden. Der Grauschnäpper (Muscicapa striata) und die 
Dohle (Coloeus monedula) wurden auf dem südlichen Hang zur Mittelburg bzw. die Dohle mit 
Brutplatz an der Mittelburg verortet. An Spechten konnte der Buntspecht (Dendrocopos major) 
und der Mittelspecht (Dendrocopos medius) im Untersuchungsgebiet brütend nachgewiesen 
werden. Unter den gebäudebrütenden Vogelarten waren Haussperling (Passer domesticus), 
Bachstelze (Motacilla alba) und Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros). Sie haben ihre Nest-
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standorte vermutlich außerhalb des Untersuchungsgebietes an Gebäuden im Siedlungsbe-
reich. Horste von Greifvögeln und Eulen wurden nicht erfasst. Ein Revierzentrum des Wald-
kauzes (Strix aluco) konnte auf dem südlichen Hang zur Mittelburg festgestellt werden. Sper-
ber (Accipiter nisus), Turmfalke (Falco tinnunculus) und Wanderfalke (Falco peregrinus) wur-
den im Untersuchungsgebiet bei der Jagd beobachtet. Im Offenland bodenbrütende Vogelar-
ten konnten keine erfasst werden. Diese waren aufgrund der Waldstrukturen auch nicht zu 
erwarten. 

Die Arten Eisvogel, Wanderfalke, Mittelspecht und Graureiher gehören zu den im Vogelschutz-
gebiet „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ genannten Erhaltungszielen nach Art. 4 Abs. 2 der 
Vogelschutz-Richtlinie des Vogelschutzgebietes. 

Fledermäuse konnten innerhalb des Untersuchungsbereiches nur jagend festgestellt werden, 
aktuell besetzte Quartiere von Fledermäusen dagegen keine. Angrenzend an das Planungs-
gebiet sind aber Quartiere nicht auszuschließen. Es wird eine Wochenstube der Zwergfleder-
maus im Ortsbereich von Neckarsteinach vermutet. Auch ein Wochenstubenverband der 
Mopsfledermaus ist im Waldbereich auf dem Schadeck westlich von Neckarsteinach bekannt. 
In 6 Erfassungsnächten an vier Terminen konnten über stationäre Erfassungen mit dem Bat-
Corder Rufaktivitäten und ergänzend mit zwei Netzfängen über die Steinach mindestens fünf 
Fledermausarten (in der Reihenfolge ihrer Rufhäufigkeit) im Untersuchungsbereich nachge-
wiesen (ARNOLD 2023): 
 
 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
 kleine/mittlere Myotis-Art (Myotis mystacinus cf.) 
 Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 
 Bartfledermaus (Myotis mystacinus)  
 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
 Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) 

 
 
Es muss davon ausgegangen werden, dass alle Arten während der nächtlichen Jagd grund-
sätzlich den Untersuchungsbereich nutzen, auch wenn die Aktivität mit Ausnahme der Zwerg-
fledermaus insgesamt eher gering ist. 

Von diesen Arten gehört keine zu den Fledermausarten, für die Erhaltungsziele der Arten nach 
Anhang II der FFH-Richtlinie zum FFH-Gebiet „Odenwald bei Hirschhorn“ formuliert wurden. 

 

 

4 BESCHREIBUNG DER BEABSICHTIGTEN PLANUNG 

Basis für die FFH-Vorprüfung stellt der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 1.53 „Steinach-
tal-Radweg Lückenschluss“ vor. Die Stadt Neckarsteinach plant die Errichtung eines Fuß- und 
Radweges zwischen der Forstwegbrücke, entlang der nördlichen Böschungsoberkante an der 
Steinach hin zu der Innenstadt von Neckarsteinach. Anlass ist die Schaffung einer sicheren 
Verbindung für den Fuß- und Radverkehr. Es handelt sich um den Lückenschluss des beste-
henden Steinachtalradweges.  

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 0,52 ha, wovon der Fuß- und Radweg selbst ca. 
0,15 ha einnimmt. Es werden Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung Fuß- und 
Radweg, Straßenbegleitgrün sowie zu erhaltene Gehölze festgesetzt. Das Plangebiet befindet 
sich größtenteils im planungsrechtlichen Außenbereich. Bereiche im östlichen Plangebiet lie-
gen im planungsrechtlichen Innenbereich gem. § 34 BauGB. Unbelastetes Niederschlagswas-
ser soll in die Steinach eingeleitet werden. 
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5 WIRKFAKTOREN UND MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN 

5.1 BAUBEDINGTE WIRKFAKTOREN/WIRKPROZESSE 

Derartige Eingriffe werden durch die Bautätigkeiten selbst verursacht und sind in der Regel 
nicht dauerhaft. 

Flächenbeanspruchung 

Die meisten Flächeninanspruchnahmen sind anlage- und nicht baubedingt zu sehen. Während 
der Baumaßnahmen sind aber Flächen für die Baustelleneinrichtung, Lagerung von Oberbo-
den etc. erforderlich. Diese werden aber möglichst innerhalb des Planbereichs oder auf schon 
befestigte Flächen (z.B. vorhandene Schotterwege, Teile vom Gelände der ehemaligen Le-
derfabrik) gelegt, um den Einfluss auf die NATURA 2000-Gebiete und vorhandenen Biotope 
zu minimieren. Während der Bauphase werden auch seitliche Böschungen angelegt, die Ge-
hölzeingriffe erfordern. Welchen Umfang diese haben werden, ist auf Ebene der Bauleitpla-
nung nicht abschließend abzuschätzen. 

Durch die Bauarbeiten kann es zu weiteren baubedingten Beeinträchtigungen der angrenzen-
den Vegetation, Steinach und von Böden außerhalb des Planbereichs kommen. Angrenzender 
Gehölzbestand wird aber während der Baumaßnahmen durch einen Schutzzaun oder Einzel-
baumschutz geschützt. 

 

Lärmimmissionen/Erschütterungen 

Während der Baumaßnahmen kann es durch Lärmemissionen, Schadstoffemissionen, Vibra-
tionen, Anwesenheit von Menschen und Fahrzeugen zu Störungen von störungsempfindlichen 
Arten kommen. Davon betroffen können insbesondere Vogelarten und Fledermäuse sein, die 
im Untersuchungsgebiet ihr Nist- und/oder Nahrungshabitat haben. Eine Nachtbaustelle ist 
aber nicht vorgesehen. 

 

5.2 ANLAGENBEDINGTE WIRKPROZESSE 

„Anlagebedingte“ Wirkungen ergeben sich in erster Linie dauerhaft auf Flächen, die überbaut 
werden und auf erforderlichen Flächen für neue Erschließungswege und Versorgungsleitun-
gen. 

 

Flächenbeanspruchung/Lebensraum- und Quartierverlust 

Durch die Errichtung des Fuß- und Radwegs kommt es zu einem dauerhaften Biotop- und 
Lebensraumverlust von Baum- und Gehölzflächen entlang der Uferböschungen der Steinach, 
die Reproduktionsstätten und Jagdgebiet/Nahrungshabitat für verschiedene Artengruppen 
darstellen können. Die Auswirkungen durch die Rodung können auch darüber hinaus gehen, 
z.B. Sonnenbrand bei freigestellten Buchen in den angrenzenden, verbliebenen Waldbestän-
den. 

Diese Eingriffe finden größtenteils auf künstlich verändertes Terrain (z.B.  Bahndamm) statt. 
Erforderliche Ufersicherungsmaßnahmen und Eingriffe in die Steinach im Bereich der Bahn-
brücke beschränken sich auf ein Mindestmaß. Durch die geplante Querung der Steinach 
kommt es zu einer Beeinträchtigung von Habitaten innerhalb des FFH Gebietes. Das südliche 
Ufer der Steinach bleibt größtenteils unbeeinflusst, wird im Bereich der Bahnbrücke allerdings 
für den Ausgleich des Gewässerprofils mit Wassersteinen angepasst. 

Entlang der Fläche der ehemaligen Lederfabrik erfolgen dagegen keine Eingriffe in besondere 
Lebensräume. Hier besteht durch die vergangenen Nutzungen noch Baurecht. 

 
Barrierewirkungen/Zerschneidung 
Derartige Effekte treten durch die neue Versiegelung und Bebauung der bisher unversiegelten 
Böden zwischen der Forstwegbrücke und der Innenstadt von Neckarsteinach auf. Aufgrund 
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der schon vorhandenen Überbauung und Versiegelung im Umfeld sind durch die Planung 
keine neuen Barrierewirkungen oder Zerschneidungen von Wanderwegen (z.B. Amphibien) 
zu erwarten. Zumal durch die Steinach selbst für einige Kleintiere (manche Laufkäferarten und 
andere Wirbellose) bereits ein Wanderungshindernis besteht. 

Das südliche Ufer der Steinach bleibt größtenteils unbeeinflusst und bleibt als für daran ange-
passte Tierarten ein Wanderkorridor am Fließgewässer, während das nördliche Ufer durch die 
Versiegelung beeinträchtigt wird. Eine Wanderbeziehung von den Waldbeständen nördlich 
von Neckarsteinach über die Steinach hinweg nach Süden, ist dagegen an dieser Stelle schon 
durch den vorgelagerten Siedlungsbestand im Norden unterbunden. 

 

5.3 BETRIEBSBEDINGTE WIRKPROZESSE 

„Betriebsbedingte“ Wirkungen betreffen im konkreten Fall Störungen der Tierwelt durch allge-
meine Äußerungen der zukünftigen Nutzung des Fuß- und Radweges und den damit verbun-
denen Geräuschemissionen sowie Störwirkungen durch optische Reizauslöser (Bewegung, 
Licht). Durch die Eröffnung des Radfahrverkehrs kann es auch zur Scheuchwirkung und ver-
einzelten Tötungen durch Überfahren kommen. 

Bei neuen Lichtquellen im Gebiet (Radwegbeleuchtung), besteht eine mögliche Auswirkung in 
der Anziehung (Attraktion) von nachtaktiven Insekten. Bei zu starker Attraktion kann es infol-
gedessen zu einer Herabsetzung der Beutetierdichten in angrenzenden Lebensräumen bzw. 
zu einem Absterben von Insekten im ungeeigneten Habitat kommen. Dies wirkt sich mittelbar 
auf den Jagderfolg von Tierarten aus, die auf nachtaktive Insekten spezialisiert sind (z.B. Fle-
dermäuse). 

Weitere Beeinträchtigungen (wie z.B. durch stoffliche Einwirkungen, gasförmige Emissionen 
oder Strahlung, Kollisionsrisiko von Tieren) sind nicht zu erwarten. Allerdings sind bei der Nut-
zung des Rad- und Fußweges hausmüllähnliche Abfälle im Vergleich zum Ist-Zustand zu er-
warten. 

 

 

6 BESCHREIBUNG DER BEWERTUNGSMETHODE 

Die hier angewandte Bewertungsmethode lehnt sich an die im „Gutachten zum Leitfaden zur 
FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau“ (KIELER INSTITUT FÜR LAND-

SCHAFTSÖKOLOGIE et al. 2004) dargestellte Methode an und ist dort im Einzelnen (Merkblatt 
39) beschrieben. Dieses Gutachten bildet – sofern nicht anders angegeben – die Grundlage 
für die nachfolgenden Ausführungen. Es besteht zwar prinzipiell keine rechtliche Vorgabe für 
die Anwendung einer bestimmten Methodik, die von den Autoren des Gutachtens entwickelte 
Bewertungsmethode hat sich in der Praxis aber bewährt. Außerdem dient die Einhaltung all-
gemein anerkannter Konventionen im Hinblick auf spätere FFH-Vorprüfungen oder FFH-Ver-
träglichkeitsprüfungen im selben Gebiet der besseren Vergleichbarkeit der durchgeführten Be-
wertungen, was fachliche Einschätzungen zur Erheblichkeit bei kumulativen Beeinträchtigun-
gen durch andere Vorhaben nachvollziehbarer macht. 

 

Die Bewertung zur Prüfung der Wahrung des günstigen Erhaltungszustands erfolgt dabei in 
verschiedenen Schritten: 

Schritt 1: 

Bewertung der Beeinträchti-
gungen durch das zu prü-
fende Vorhaben 

a) Bewertung der einzelnen Beeinträchtigungen durch das zu prü-
fende Vorhaben 

b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung 

c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebens-
raum betreffenden Beeinträchtigungen 
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Schritt 2: 

Bewertung der kumulativen 
Beeinträchtigungen durch an-
dere Vorhaben 

a) Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen durch andere 
Vorhaben 

b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung 

c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den Lebens-
raum betreffenden Beeinträchtigungen 

Schritt 3: Formulierung des Gesamtergebnisses der Bewertung: 

Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit der Beeinträchtigung der Art 
bzw. des Lebensraums 

 

 

Die Bewertung von Beeinträchtigungen erfolgt verbal-argumentativ unter Abarbeitung zu be-
rücksichtigender Kriterien zur Wahrung des günstigen Erhaltungszustands von Arten und Le-
bensräumen. Dabei wurden u.a. folgende Parameter in Bezug auf die Bewertung der Struktur, 
Funktion und Wiederherstellungsmöglichkeit eines Lebensraumes oder einer Art herangezo-
gen sofern diese verfügbar waren (nach KIELER INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE et al. 
2004): 

 

 Lebensräume Art/Artbestand 

Struktur  relative Flächengröße im Gebiet 

 Artenvielfalt/Vegetationszusammenset-
zung (z.B. Pflanzengesellschaft) 

 charakteristische Arten (Populations-
größe, Populationsdynamik) 

 Strukturelemente, z.B. Verteilung der 
Altersklassen des Waldes, Tot- und Alt-
holzanteil, Biotopbäume 

 abiotisches Standortgefüge, geomor-
phologische, klimatische, edaphische, 
hydrologische Parameter 

 Größe des Bestands 

 Altersstruktur des Bestands 

 artspezifische Populationsdynamik 

 Entwicklungstrends des Bestands 

Funktionen  Erfüllung der standörtlichen Vorausset-
zungen zur Aufrechterhaltung des abio-
tischen Standortgefüges 

 Erfüllung der Voraussetzungen zur Auf-
rechterhaltung des biotischen Standort-
gefüges, z.B. keine Einwanderung von 
konkurrenzstarken Neophyten 

 gesicherte Pflege und geeignete Nut-
zung 

 gesicherte Wahrung des Mindestareals 

 gesicherte Aufrechterhaltung der Ver-
netzungsstrukturen 

 Größe des Habitats 

 Wahrung des Mindestareals 

 standörtliche Voraussetzungen zur 
Aufrechterhaltung des abiotischen 
Standortgefüges 

 Voraussetzungen zur Aufrechterhal-
tung des biologischen Standortgefü-
ges, z.B. Aufrechterhaltung der 
Nahrungsgrundlage einer Tierart 

 Pflege, geeignete Nutzung der Ha-
bitate 

 Aufrechterhaltung der Vernetzungs-
strukturen 

Wiederherstel-
lungsmöglich-
keiten 

 Vorkommen von förderungsfähigen 
Restbeständen 

 Potenzial zur Verbesserung der Struk-
tur und der charakteristischen Arten 

 Potenzial zur Vergrößerung der Fläche 

 Potenzial zur Wiederherstellung von 
beeinträchtigten Standortfaktoren 

 Potenzial zur Förderung der funktiona-
len Beziehungen 

 Vorkommen von förderungsfähigen 
Restbeständen 

 Potenzial zur Verbesserung der not-
wendigen Habitatstrukturen und  
-funktionen 

 Potenzial zur Vergrößerung der Ha-
bitate 

 Potenzial zur Wiederherstellung von 
beeinträchtigten Standortfaktoren 

 Potenzial zur Förderung der funktio-
nalen Beziehungen 
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Eine Beeinträchtigung eines Erhaltungszieles ist erheblich, wenn eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes einer Tierart in Bezug auf das gesamte Schutzgebiet wahrscheinlich ist, 
und somit die über die Erhaltungsziele definierte Erhaltung bzw. die Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustands der Populationen der wildlebenden Vogelarten gemäß Art. 1a 
FFH-RL gefährdet wird. 

Um eine möglichst hohe Transparenz der Bewertung zu erreichen, wird wie vom KIELER INSTI-

TUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE et al. (2004) vorgeschlagen nicht nur eine Einstufung zwi-
schen „erheblich“ und „nicht erheblich“ durchgeführt, sondern eine sechsstufige Skala des Be-
einträchtigungsgrades eingeführt, die sich wie folgt in die zweistufige Skala übertragen lässt. 

sechsstufige Skala des Beeinträchti-
gungsgrades 

zweistufige Skala der Erheblich-
keit 

keine Beeinträchtigung 

nicht erheblich 
geringer Beeinträchtigungsgrad 
noch tolerierbarer Beeinträchtigungs-
grad 

hoher Beeinträchtigungsgrad 
erheblich sehr hoher Beeinträchtigungsgrad 

extrem hoher Beeinträchtigungsgrad 
 

Im Hinblick auf die Erheblichkeitsschwellen wurde auf die derzeit geltenden, wissenschaftli-
chen Erkenntnisse zu den einzelnen Wirkfaktoren zurückgegriffen und diese im Kontext des 
zu prüfenden FFH- und Vogelschutzgebietes angewandt. Unter anderem wurde dabei auf die 
zusammenfassenden Darstellungen zum „Stand der Technik“ und daraus abgeleiteten Kon-
ventionen (Konventionsvorschläge) im Endbericht zum FuE-Vorhaben „Ermittlung von erheb-
lichen Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ (LAMBRECHT et 
al. 2004) zurückgegriffen. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Bewertungen sollen nachstehend einige Erläuterungen 
gegeben werden, wann es zu welcher Einstufung kommt (KIELER INSTITUT FÜR LAND-

SCHAFTSÖKOLOGIE et al. 2004): 

keine Beeinträchtigung 

Das Vorhaben löst (auch nicht indirekt) keine quantitativen und/oder qualitativen Veränderun-
gen des Vorkommens einer Tierart aus. Von den für die Arten bzw. für Lebensraumtypen re-
levanten Strukturen und Funktionen eines Schutzgebiets, also ihrer maßgeblichen Bestand-
teile, bleiben alle mit ihrer vollen Leistungsfähigkeit erhalten. Auch eine zukünftige Verbesse-
rung der aktuellen Situation wird nicht be-hindert, sofern noch kein günstiger Erhaltungszu-
stand bestand. 

geringer Beeinträchtigungsgrad 

Das Vorhaben löst allenfalls geringfügige quantitative Veränderungen hinsichtlich des Vor-
kommens einer Tierart bzw. eines Lebensraumtyps aus, wie z.B. kleinräumige Verluste oder 
Störungen des Lebensraums bzw. des Habitats einer Art ohne unumkehrbare Folgen, leichte 
Bestandsschwankungen im Rahmen der üblichen Schwankungen (z.B. Tod einzelner Indivi-
duen von einer größeren, in sich stabilen Population) und die auch problemlos und in kurzer 
Zeit wieder ausgeglichen werden können. Sollte es sich um unumkehrbare Folgen handeln, 
so stellen diese nur eine geringe Beeinträchtigung dar, wenn es z.B. bei verbreiteten Lebens-
raumtypen um Flächenverluste von wenigen Quadratmetern geht (Unterschreiten von Baga-
tellgrenzen). 

noch tolerierbarer Beeinträchtigungsgrad 

Das Vorhaben löst messbare Veränderungen des Vorkommens der Art bzw. des Lebensraums 
aus. Allerdings sind diese vor dem Hintergrund des vorhandenen oder geschätzten Gesamt-
bestands einer Art im Schutzgebiet noch vertretbar. Das Entwicklungspotenzial einer Art wird 
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in seiner Gesamtheit im Schutzgebiet nicht eingeschränkt. Es kommt z.B. nicht zu Zerschnei-
dungs- oder Isolierungseffekten von Teilpopulationen und es sind keine essentiellen Lebens-
raumstrukturen einer Art betroffen (z.B. spezielles Bruthabitat). Auch eine zeitweilige Beein-
trächtigung kann als noch tolerierbar eingestuft werden, wenn sie ohne unterstützende Maß-
nahmen aufgrund der eigenen Regenerationsfähigkeit der betroffenen Population bzw. des 
betroffenen Lebensraumes vollständig reversibel ist. 

hoher Beeinträchtigungsgrad 

Mit einem hohen Beeinträchtigungsgrad wird die gebietsspezifische Erheblichkeitsschwelle 
über-schritten. Es kommt bereits zu Beeinträchtigungen, die zwar noch räumlich und zeitlich 
begrenzt bleiben, aufgrund ihres Ausmaßes aber nicht mehr tolerabel sind. Die Einstufung 
muss hier unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Größe der Population, 
Flächengrößen der Lebens-raumtypen) erfolgen. Hierunter fallen auch zunächst begrenzte 
Beeinträchtigungen, die aber mittel- bis langfristig negative Effekte auf den Erhaltungszustand 
von Populationen und Lebensräumen haben können. 

sehr hoher Beeinträchtigungsgrad 

Der Eingriff führt zu einer substanziellen Beeinträchtigung quantitativer und/oder qualitativer 
Art von Lebensraumstrukturen, Funktionen und/oder den entsprechenden Voraussetzungen, 
die zur Aufrecht-erhaltung bzw. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands einer 
Tierart im Schutzgebiet notwendig sind. Dies zeigt sich z.B. in deutlichen Bestandsrückgängen 
einer Art. Diese Beeinträchtigungen können auch durch Zerstörung oder Verschlechterung 
einzelner, aber wesentlicher Habitat-qualitäten, die eine negative Entwicklung eines Bestan-
des auslösen, auftreten. 

extrem hoher Beeinträchtigungsgrad 

Eine extrem hohe Beeinträchtigung führt unmittelbar oder mittel- bis langfristig zu einem na-
hezu voll-ständigen Verlust der betroffenen Arten und Lebensräumen im betroffenen Schutz-
gebiet. Wichtige Bezugsgrößen sind hier die notwendigen Minimalareale für überlebensfähige 
Populationen einer Art und entsprechende Mindestgrößen der Meta-Populationen. 

 

 

7 BEURTEILUNG DER VORHABENBEDINGTEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGS-
ZIELE DES SCHUTZGEBIETES 

Die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe führen zu Veränderungen von Natur und 
Landschaft. Inwieweit es zu Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der betroffenen NA-

TURA 2000-Gebiete kommt, wird nachstehend geprüft. Da es für einige Lebensraumtypen und 
Arten offensichtlich ist, dass eine Betroffenheit ausgeschlossen werden kann, erfolgt nur bei 
den Lebensraumtypen und Arten eine eingehende Betrachtung, wo dies nicht auf der Hand 
liegt. Die Angaben zu Artvorkommen stammen entweder aus der Grunddatenerhebung zu den 
NATURA 2000-Gebieten, aus natis-Daten oder aus den faunistischen Erfassungen, die im Jahr 
2023 für die Artengruppen Brutvögel und Fledermäuse durchgeführt wurden. Ergänzend wird 
auf zusammengetragene Daten aus der Landschaftsplanung der Städte Neckarsteinach und 
Hirschhorn (Neckar) zurückgegriffen, sowie die jeweiligen Begehungen im Untersuchungsbe-
reich im Zuge der Durchführung der Umweltprüfung zum Bebauungsplan. 

 

7.1 LEBENSRAUMTYPEN NACH ANHANG I DER FFH-RICHTLINIE 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
des Callitricho-Batrachion 

Durch die Planung erfolgt ein Eingriff in die Uferbereiche und Gewässerfläche der Steinach im 
Bereich der Forstweg- und Bahnbrücke, wovon auch bachbegleitende Vegetation und Gehölze 
innerhalb des FFH Gebietes betroffen sind. In der Grunddatenerfassung wurden die Gehölze 
als LRT *91E0 eingestuft. Die vom Eingriff betroffenen Gewässerabschnitte können nicht dem 
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LRT 3260 zugeordnet werden, da sowohl die fehlende Naturnähe aufgrund des Sohlverbaus 
und die fehlende Wasservegetation dem LRT nicht entsprechen. 

Grundsätzlich könnten die Bereiche der Steinach, die außerhalb des Geltungsbereiches ober-
stromig im Westen vorkommen, dem LRT zugeordnet werden, wurden aber in der Grundda-
tenerfassung nicht als FHH-Lebensraumtyp (LRT) 3260 „Flüsse der planaren bis montanen 
Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion“ eingestuft (vgl. 
LANGE & WENZEL 2012). Im weiteren Verlauf der Steinach in Richtung Kirchenstraße treten 
zwar einzelne Gewässerabschnitte mit höherer Strukturvielfalt auf. Diese Bereiche sind aber 
von einer sehr stark bis vollständig veränderten Gewässerstruktur geprägt. 

Die Steinach ist erst ab dem Campingplatz Hessisches Neckartal weiter stromaufwärts als 
LRT 3260 eingestuft. Eine Einschränkung der funktionalen Beziehungen durch eine Bebauung 
der Ufer- und Gewässerabschnitte an der Forstweg- und Bahnbrücke wird nicht gesehen. Ins-
gesamt sind keine unmittelbaren noch mittelbaren Beeinträchtigungen auf den LRT 3260 als 
Erhaltungsziel erkennbar, da durch die Fließrichtung in Richtung Neckar auch ein Eintrag von 
Schwebstoffen in den Lebensraumtyp ausgeschlossen ist. 

 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Der LRT kommt im Untersuchungsbereich nicht vor, ein direkter Lebensraumentzug kann so-
mit ausgeschlossen werden. Dieser LRT wurde im Steinachtal erst weiter oberhalb außerhalb 
des Wirkumfeldes und hier auch nur auf sehr kleiner Fläche bei der Grunddatenerfassung 
festgestellt. Durch die großflächige Gehölzsukzession im Steinachtal nach dem Brachfallen 
von Grünlandparzellen bestehen aktuell auch keine direkten funktionalen Beziehungen zu an-
deren Standorten.  

 

8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 

Der Lebensraumtyp kommt nur außerhalb des Wirkungsumfeldes des Bebauungsplanes vor. 
Auswirkungen auf diesen Lebensraumtyp können gänzlich ausgeschlossen werden.  

 

8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen 

Der Lebensraumtyp kommt nur außerhalb des Wirkungsumfeldes des Bebauungsplanes vor. 
Auswirkungen auf diesen Lebensraumtyp können gänzlich ausgeschlossen werden.  

 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Durch den Bebauungsplan erfolgt die Überplanung von überwiegend jungen bis mittelalten 
Gehölzbeständen entlang der Steinach. Diese können nicht dem LRT 9110 zugeordnet wer-
den, da sowohl Baumartenzusammensetzung als auch Krautschicht dem LRT nicht entspre-
chen. In den Wäldern südlich und nördlich des Steinachtales tritt dieser LRT aber auf. Eine 
Einschränkung der funktionalen Beziehungen zwischen diesen Teilflächen durch eine Bebau-
ung an dieser Stelle (Anschluss an schon vorhandenes Siedlungsgebiet) wird nicht gesehen. 

 

*9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

Der Lebensraumtyp kommt nur außerhalb des Wirkungsumfeldes des Bebauungsplanes vor. 
Auswirkungen auf diesen Lebensraumtyp können gänzlich ausgeschlossen werden.  

 

*91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Der Lebensraumtyp zählt nicht mehr zu den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes, da in der 
Grunddatenerfassung (Lange & Wenzel 2012) im FFH-Gebiet „Odenwald bei Hirschhorn“ 12,8 
ha des LRT *91E0 erfasst wurden, wovon 6,2 ha im Erhaltungszustand B vorlagen.  
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Der Lebensraumtyp kommt stellenweise im Planbereich entlang der Steinach als Uferbegleit-
gehölz mit Schwarz-Erlen, Eschen und Weiden vor. Im westlichen Planbereich wurde durch 
Gehölzfällungen randlich in den LRT innerhalb des FFH Gebietes bereits eingegriffen. Durch 
die Planung wird es auch zu randlichen Eingriffen in den Ufergehölzsaum zwischen der Forst-
weg- und Bahnbrücke und der ehemaligen Lederfabrik kommen, der aufgrund der Artenzu-
sammensetzung und funktionalen Bezug zur Steinach grundsätzlich als LRT eingestuft wer-
den könnte. Die Krautschicht ist hier aber eher marginal ausgebildet. Dieser Bereich liegt al-
lerdings nicht mehr im FFH Gebiet.  

Angesichts des geringen Umfangs des Eingriffes und da der LRT nicht mehr zu den Erhal-
tungszielen des FFH Gebietes gehört, wird hier keine Beeinträchtigung gesehen. 

 

7.2 ARTEN NACH ANHANG II DER FFH-RICHTLINIE 

Myotis myotis Großes Mausohr  

Das Große Mausohr hat mit einer über 1.000-köpfigen Wochenstube (adulte Weibchen und 
Jungtiere) in der Ersheimer Kapelle einen hervorragenden Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation im Gebiet. In Jagdhabitaten der Wälder des FFH-Gebietes konnte es mehrfach im 
Detektor oder per Netzfang nachgewiesen werden. In der evangelischen Kirche in 
Neckarsteinach gab es früher auch eine kleine Fortpflanzungskolonie (schriftl. Mittl. BERND). 

Quartiere des Großen Mausohrs im Eingriffsbereich können ausgeschlossen werden. Auch 
bei den Detektorerfassungen konnte das Große Mausohr im Untersuchungsgebiet nicht akus-
tisch nachgewiesen werden (ARNOLD 2023). 

Das Vorzugshabitat des Großen Mausohrs für die Jagd sind unterwuchsfreie Wälder (v.a. Bu-
chen-Hallenwälder). Während frisch gemähtes Grünland ebenfalls zur Jagd genutzt wird, wer-
den Brachflächen nicht beflogen. Der Planbereich stellt damit kein vorrangig genutztes Jagd-
habitat des Großen Mausohrs dar, kann aber durchaus als Flugbahn zu den jeweiligen Jagd-
habitaten genutzt werden. Im LANDSCHAFTSPLAN der Stadt Neckarsteinach führt die Steinach 
entlang von „potenziellen Jagdhabitaten des Großen Mausohrs mit guter bis sehr guter Eig-
nung“ (vgl. Themenkarte „Arten- und Lebensgemeinschaften“) und stellt somit eine wichtige 
Leitlinie dar. Mit über 7 km Entfernung Luftlinie von der Wochenstube in Ersheim liegt der 
Planbereich auch schon deutlich über der mittleren Entfernung der Jagdgebiete von den Wo-
chenstuben-quartieren von 4,6 km (RUDOLPH Zit. in ZAHN 1995), auch wenn er sich noch im 
allgemeinen Aktionsradius der Art befindet. 

Angesichts der großen Aktionsradien der Art und des suboptimalen Lebensraumes im Plan-
bereich des Bebauungsplanes werden keine Beeinträchtigungen für die lokale Population der 
Art im FFH-Gebiet gesehen. 

 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 

Die Mopsfledermaus hat im FFH-Gebiet nur eine Wochenstube1. Das Zentrum dieses Wo-
chenstubenverbandes befindet sich im Waldbereich „Schadeck“ (Ochsenkopf) (INSTITUT FÜR 

TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG 2012, 2014), in ca. 1 km Entfernung zum Planbereich des 
Bebauungsplans. Im Rahmen von sechs Erfassungsnächten konnte die Mopsfledermaus nicht 
nachgewiesen werden. Bei Detektoruntersuchungen im Jahr 2016 konnte die Art auch nur ein 
einziges Mal im Mai mit einem einzelnen Rufnachweis festgestellt werden (HEINZ 2016). Aus 
der Telemetriestudie zur Grunddatenerhebung für das FFH-Gebiet liegt weiterhin eine Lokali-
sation auf der Fläche westlich des Sportplatzes Neckarsteinach vor. Aufgrund fehlender po-
tenzieller Quartierbäume bspw. in Form abgestorbener Laubbäume sind derzeit auch keine 
Quartiere der Mopsfledermaus im Planbereich zu erwarten. Daher werden keine Beeinträchti-
gungen für die lokale Population der Art im FFH-Gebiet gesehen. 

 

 
1 In ganz Hessen sind derzeit insgesamt nur 18 Wochenstubenkolonien bekannt (DIETZ et al. 2023). 
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Cottus gobio Groppe  

Die Groppe wurde im Rahmen der Grunddatenerhebung in der Steinach nachgewiesen und 
kann somit auch im Planbereich des Bebauungsplans potenziell vorkommen. Allerdings 
konnte damals nur eine geringe Populationsdichte mit sehr geringem Reproduktionserfolg im 
Probeabschnitt nachgewiesen werden. Die bodengebundene Groppe bevorzugt schnell flie-
ßende Fließgewässersysteme, die ein Mosaik aus verschiedenen Substrattypen, gute Was-
serqualität und gute Durchgängigkeit aufweisen. Während die Jungfische vor allem sandige 
Stellen bevorzugen, sind die erwachsenen Tiere über steinigen Grund zu finden. Während der 
Laichzeit von ca. März bis Mai, werden die klebrigen Eier klumpenweise in Höhlungen unter 
Steinen angebracht. Entlang des Planbereichs sind die nötigen Lebensraumstrukturen nur 
stellenweise vorhanden. Gerade im Bereich der Forstweg- und Bahnbrücke, wo es zur Ufer-
modellierung kommen wird, ist die Habitatqualität durch das verbaute Sohlpflaster suboptimal 
bis nicht gegeben. Im weiteren Verlauf der Steinach in Richtung Kirchenstraße treten stelle-
weise eine höhere Substratdiversität, aber auch Wanderungshindernisse und im letzten Ab-
schnitt der vollständig veränderte Verlauf der Steinach mit vollständig verbautem Ufer auf. Nur 
bei einer großen Strukturvielfalt auf der Gewässersohle sind die Lebensraumansprüche dieser 
Art ausreichend erfüllt. Angesichts des kleinteiligen Eingriffsbereichs in suboptimalen Lebens-
raum im Planbereich des Bebauungsplanes und der Vorkehrungsmaßnahmen zum Gewäs-
serschutz werden keine Beeinträchtigungen für die lokale Population der Art im FFH-Gebiet 
gesehen. 

 

Lampetra planeri Bachneunauge  

Das Bachneunauge wurde im Rahmen der Grunddatenerhebung in der Steinach mit reprodu-
zierendem Populationsbestand nachgewiesen und kann somit auch im Planbereich des Be-
bauungsplans potenziell vorkommen. Das Bachneunauge bevorzugt Fließgewässersysteme, 
die sandig-kiesige, sandig-steinige, kiesige Bereiche und sandige Feinsedimentabtlagerungen 
sowie eine gute Durchgängigkeit aufweisen. Die Art wandert von ca. April bis Juni in die Ober-
läufe von Bächen und Flüssen, wo die Weibchen auf kiesigem Grund an der Unterseite von 
Steinen ablaichen. Die sandigen Feinsedimentabtlagerungen dienen den Larvenstadien sog. 
Querder ca. vier bis sieben Jahre als Larvalhabitat, in denen sie sich vergraben und sich von 
pflanzlichen sowie tierischen Partikeln ernähren. Entlang des Planbereichs sind diese Lebens-
raumansprüche auch nur stellenweise vorhanden. Im Bereich der Forstweg- und Bahnbrücke, 
wo es zur Ufermodellierung kommen wird, ist die Habitatqualität durch das Sohlpflaster und 
dem Prallufer suboptimal. Im weiteren Verlauf der Steinach in Richtung Kirchenstraße treten 
stelleweise eine höhere Substratdiversität, aber auch Wanderungshindernisse und im letzten 
Abschnitt der vollständig veränderte Verlauf der Steinach mit verbautem Ufer auf. Es ist nicht 
auszuschließen, dass die Art stellenweise vorkommt. Angesichts des kleinteiligen Eingriffsbe-
reichs in suboptimalen Lebensraum im Planbereich des Bebauungsplanes und der Vorkeh-
rungsmaßnahmen zum Gewässerschutz während der Bauphase werden keine Beeinträchti-
gungen für die lokale Population der Art im FFH-Gebiet gesehen. 

 

Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

Die Art kommt innerhalb des Planbereichs und im direkten Umfeld nicht vor, da insbesondere 
die Raupen-Futterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und geeignete Grün-
land-Lebensräume fehlen. Dies gilt generell für den Teilbereich Süd des FFH-Gebietes (vgl. 
FFH-Bewirtschaftungsplan), wo die Art keine Berücksichtigung findet. Beeinträchtigungen die-
ses Erhaltungszieles können damit ausgeschlossen werden. 

 

Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling  

Die Art kommt innerhalb des Planbereichs und im direkten Umfeld nicht vor, da insbesondere 
die Raupen-Futterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und geeignete Grün-
land-Lebensräume fehlen. Dies gilt generell für den Teilbereich Süd des FFH-Gebietes (vgl. 
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FFH-Bewirtschaftungsplan), wo die Art keine Berücksichtigung findet. Beeinträchtigungen die-
ses Erhaltungszieles können damit ausgeschlossen werden. 

 

Trichomanes speciosum Prächtiger Dünnfarn  

Für die Art liegen innerhalb des Planbereiches und im näheren Umfeld keine Nachweise vor, 
da insbesondere geeignete edaphische und sonstige Lebensraumbedingungen (silikatische 
Felsbereiche in konstant luftfeuchter, wärmebegünstigter Umgebung) nicht gegeben sind. Der 
nächste bekannte Wuchsort liegt am Nordhang des Waldgebietes „Schadeck“ südlich des 
Steinachtales. Durch die Planung werden keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Erhal-
tungsziele der Art erwartet. Auch mittelbare Auswirkungen (z.B. über Schadstoffeinträge aus 
der Luft) auf die Wuchsorte sind nicht erkennbar. 

 

Dicranum viride Grünes Besenmoos  

Das Grüne Besenmoos besiedelt in erster Linie alte Buchen, teils auch Ahorn, Hainbuche, 
Esche, Winter-Linde, Erle oder Ulme in Waldbereichen mit konstant hoher Luftfeuchte. Inner-
halb des Geltungsbereichs bestehen solche klimatischen Bedingungen nicht. Vorkommen sind 
erst in den alten Buchenbeständen zwischen Darsberg und Grein bekannt. Auswirkungen auf 
die Art können daher ausgeschlossen werden. 

 

7.3 VOGELARTEN NACH DER VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE 

Eisvogel (Alcedo atthis)  
Der Eisvogel kommt im Steinachtal zwar selten aber immer wieder als Nahrungsgast vor, so 
konnte der Eisvogel entlang der Steinach im Bereich der Forstweg- und Bahnbrücke bei der 
Nahrungssuche in 2023 mehrfach beobachtete werden. Der Brutplatz ist unbekannt. Auch in 
vergangenen Kartierungen konnten an den Steilufern entlang der Steinach keine Brutröhren 
festgestellt werden (vgl. HEINZ 2004). Durch die Planung kommt es zum Bau eines Stegs über 
die Steinach und der Radweg wird unterhalb der Forstweg- und Bahnbrücke entlanggeführt. 
Es werden keine aktuellen Brutplätze des Eisvogels in Anspruch genommen. Allerdings kön-
nen Bau- und/oder betriebsbedingte Störungen zu bestimmten Zeiten einen negativen Einfluss 
auf Balz, Jagd und Jungenaufzucht des Eisvogels haben, sofern dieser im Umkreis zum Be-
bauungsplan brütet. Betriebsbedingt kann es auch zu einer zu Scheuchwirkung während der 
Nahrungssuche kommen. Auch durch die geplante Querung der Steinach kommt es zu einer 
anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigung des Reviers. Da unterhalb der Forstweg- und 
Bahnbrücke und der geplanten Querung allerdings nach wie vor Platz als Flug- und Jagdroute 
bestehen bleibt, wird eine Beeinträchtigung auf die Jagdhabitate entlang der Steinach nicht 
gesehen. 
 
Neuntöter (Lanius collurio) 
Strukturreiche Landschaften mit aufgelockertem und abwechslungsreichem Hecken- und Ge-
büschbestand (als Ansitzwarten) stellen das Vorzugshabitat des Neuntöters dar. Auch Wald-
randbereiche oder Aufforstungsflächen werden von ihm genutzt. Er benötigt im Umfeld Jagd-
habitate mit größeren, kurzrasigen, extensiv genutzten Wiesen (Magerrasen) oder Weiden, 
wo die Bodenjagd erfolgreicher verläuft. So befinden sich Reviere des Neuntöters überwie-
gend im Offenland. Die Nester werden überwiegend in Dornbüschen angelegt. Diese Habi-
tatstrukturen sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 

Bei der Brutvogelkartierung konnte der Neuntöter im Jahr 2023 nicht nachgewiesen werden 
(GRIMM 2023) und ist in diesem Bereich des Steinachtals auch nicht zu erwarten. Demnach 
hat die Planung keine Auswirkungen auf dieses Erhaltungsziel. 
 
Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
Der Schwarzspecht konnte im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden (GRIMM 2023). 
Als typische Waldart liegen aus früheren Jahren Nachweise vom Waldbereich „Schadeck“ 



Stadt Neckarsteinach  FFH-VP zum BP Nr. 1.53 „Steinachtal-Radweg Lückenschluss“ 
  Seite 23 

   
GSP, Nürnberg  Stand: 14.05.2025 

südlich des Planbereichs vor. Da für den Schwarzspecht größtenteils keine geeigneten Bäume 
zur Anlage von Bruthöhlen im Planbereich vorhanden sind und dieser nicht nachgewiesen 
wurde, wird mit keinen nachteiligen Auswirkungen der Planung auf Lebensstätten dieses 
Spechtes gerechnet. Als Nahrungshabitat hat der Planbereich eher keine Bedeutung, weswe-
gen keine Beeinträchtigungen dieses Erhaltungszieles zu erwarten sind. 
 
Wanderfalke (Falco peregrinus) 
Der Wanderfalke kommt entlang des hessischen und badischen Neckartales mit mehreren 
Brutpaaren vor und konnte im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgast festgestellt werden 
(GRIMM 2023). Der nächste bekannte Horst im Naturschutzgebiet „Schwalbennest“ ist ausrei-
chend weit vom Planbereich entfernt. Als Jäger des freien Luftraumes (er jagt Vögel, v.a. Tau-
ben) ist er von der Planung nicht betroffen. 
 
Mittelspecht (Dendrocopos medius) 
Der Mittelspecht konnte im Untersuchungsgebiet auf dem Hang zur Mittelburg im Süden fest-
gestellt werden (GRIMM 2023) und ist auch im Vogelschutzgebiet mit mehreren Brutrevieren 
nachgewiesen. Der Hang bietet optimale Habitatstrukturen, insbesondere aufgrund der gro-
ßen Anzahl von Eichen. Aufgrund seiner speziellen Nahrungsökologie ist der Mittelspecht auf 
alte, grobborkige Baumbestände wie Eichen sowie auf Totholz angewiesen. Der Planbereich 
weist nur teilweise potentiell geeignete Brutbäume auf, die sich (noch) nicht zur Anlage von 
Bruthöhlen eignen. Es fehlen vor allem nutzbare Baumstrukturen (Alt- und Totholz). Durch die 
Planung bestehen daher keine Beeinträchtigungen der Art und ihrer Erhaltungsziele. 
 
Wespenbussard (Pernis apivorus) 
Im Vogelschutzgebiet wird lediglich eine Brut östlich von Hirschhorn vermutet, in früheren Jah-
ren gab es aber auch einen Brutnachweis im Lanzenbachtal. Er konnte bei der Kartierung im 
Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden (GRIMM 2023). Da der Planbereich am Wald-
rand liegt, könnte dieser eine potentielle Bedeutung als Neststandort aufweisen. Eine Nah-
rungsaufnahme im Untersuchungsbereich ist aufgrund der Nahrungspräferenzen (z.B. Erd-
nester von Wespen und Hummeln) auszuschließen. Bei Umsetzung des Bebauungsplanes 
werden für diese Art somit keine negativen Effekte gesehen. 
 
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 
Der Gartenrotschwanz konnte im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden (GRIMM 2023) 
und war auch nicht unbedingt zu erwarten. Die nächsten Brutnachweise liegen für Streuobst-
wiesen bei Kleingemünd und östlich von Neckarsteinach vor. Der Gartenrotschwanz als Er-
haltungsziel wird daher von der Planung nicht beeinträchtigt. 
 
Graureiher (Ardea cinerea) 
Die frühere Brutkolonie des Graureihers bei der Mittelburg in Neckarsteinach ist erloschen. 
Das Steinachtal im Umfeld des Planbereichs des Bebauungsplanes hat aber durchaus eine 
Bedeutung als Nahrungshabitat. So konnte der Graureiher im Untersuchungsgebiet als Nah-
rungsgast beobachtet werden (GRIMM 2023). Da uferbegleitende Gehölze nur in bereits be-
einträchtigten Bereichen im Bereich der Forstweg- und Bahnbrücke wegfallen und im weiteren 
Verlauf entlang der Steinach erhalten bleiben, werden keine relevanten Störungen für die Art 
gesehen. Eine Beeinträchtigung dieses Erhaltungszieles kann ausgeschlossen werden. 
 
Kormoran (Phalacrocorax carbo)  
Der Kormoran kommt im Vogelschutzgebiet nur im Durchzug oder als Nahrungsgast vor. Ein 
Auftreten dieser Art gibt es nur entlang des Neckars. Eine Beeinträchtigung dieses Erhaltungs-
zieles kann ausgeschlossen werden. 
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8 VORHABENBEZOGENE MAßNAHMEN ZUR SCHADENSBEGRENZUNG 

Grundsätzlich sind schadensbegrenzende Maßnahmen erst dann erforderlich, wenn durch ein 
Vorhaben eine erhebliche Beeinträchtigung auftreten könnte. Dies konnte im Hinblick auf die 
Lebensraumtypen und die relevanten Tierarten jeweils verneint werden. Da aus Gründen des 
naturschutzrechtlich zu beachtenden Vermeidungs- und Minimierungsgebotes dennoch scha-
densbegrenzende Maßnahmen durchgeführt werden, wird hier auf den Umweltbericht zum 
Bebauungsplan verwiesen. 

 
 
9 BEURTEILUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE DES SCHUTZGEBIE-

TES DURCH ANDERE ZUSAMMENWIRKENDE PLÄNE UND PROJEKTE 

Innerhalb bzw. im Umgriff des FFH-Gebietes DE 6519-304 „Odenwald bei Hirschhorn“ und 
des Vogelschutzgebietes DE 6519-450 „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ sind folgende Pla-
nungen und Projekte bekannt, für die bereits FFH-Prognosen/Vorprüfungen durchgeführt wor-
den sind, die aber keine Auswirkungen auf die Erhaltungsziele feststellten: 
 Erstellung eines Radweges zwischen Neckarsteinach und Schönau 2004 
 Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Neckarsteinach 2006 
 Bundesverkehrswegeplan 2003: Ortsumfahrung Neckarsteinach der B 37 (Projekt-Nr. 

HE8075, weiterer Bedarf mit Planungsrecht) bzw.  
Bundesverkehrswegeplan 2030: Ortsumfahrung Neckarsteinach der B 37 (Projekt-Nr. 
B37-G10-HE, weiterer Bedarf) 

 Regionalplan Südhessen 2010 
 
Zu einer Wohnbaufläche, die im Flächennutzungsplan der Stadt Hirschhorn (Neckar) darge-
stellt wurde, erfolgte 2005 eine FFH-Verträglichkeitsprüfung, die keine erheblichen Beeinträch-
tigungen der damaligen Erhaltungsziele feststellte. Die untersuchte Fläche ist mittlerweile aber 
nicht mehr Bestandteil des FFH-Gebietes. 

Zu einer Wohnbaufläche im Osten von Neckarsteinach (BP Nr. 1.32 „Östlich der Galgenhohl“) 
erfolgte 2013/14 eine FFH-Vorprüfung, die keine erheblichen Beeinträchtigungen der damali-
gen Erhaltungsziele feststellte. Dieser Bebauungsplan wurde mit Urteil durch den VGH Kassel 
aber für unwirksam erklärt. 

Zu Bebauungsplänen für eine Wohnbaufläche (BP „Schönauer Tal“) und zu einem Bebau-
ungsplan für eine Kindertagesstätte (BP Nr. 50 „Mühlwiesen“) im Westen der Kernstadt von 
Neckarsteinach an der Schönauer Straße erfolgten 2018 bzw. 2019 FFH-Prognosen, die 
ebenfalls keine erheblichen Beeinträchtigungen der damaligen Erhaltungsziele feststellten. 

Zum Vorhaben für den Neubau eines Hochbehälters östlich des Ortsrandes der Kernstadt von 
Neckarsteinach erfolgte 2023 eine FFH-Verträglichkeitsprüfung, die eine geringe Beeinträch-
tigung auf die Erhaltungsziele Großes Mausohr (Myotis myotis) und Mopsfledermaus (Barbas-
tella barbastellus) festgestellt hat. Diese Arten konnten im Untersuchungsgebiet des Bebau-
ungsplans Nr. 1.53 nicht nachgewiesen werden und wären nur potenziell zu erwarten. Da die 
Steinach als Flugleitbahn und Nahrungshabitat erhalten bleibt, entstehen hier keine kumulati-
ven Auswirkungen. 

 

Ferner erfolgten entsprechende Prüfungen zum Windpark am sog. Greiner Eck (FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung, PNL 2013 und 2014, vgl. Genehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums 
Darmstadt vom 11.02.2016, Az. IV/Da 43.1-53e 621-1/18-Greiner Eck-1a). Von diesen Pla-
nungen waren Waldflächen betroffen. Da im vorliegenden Fall zwar Gehölze gerodet werden, 
aber keine Eingriffe in die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes erfolgen, werden keine kumula-
tiven Effekte gesehen. 

Zum derzeitigen Stand sind daher keine Pläne und Projekte vorhanden, die zu kumulativen 
Beeinträchtigungen führen würden und in dieser FFH-Verträglichkeitsprüfung zu berücksichti-
gen sind. 
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10 GESAMTÜBERSICHT ÜBER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DURCH DAS VORHABEN IM ZUSAMMEN-

WIRKEN MIT ANDEREN PLÄNEN UND PROJEKTEN, BEURTEILUNG DER ERHEBLICHKEIT DER 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Für das Vorhaben ist ein erhebliches Beeinträchtigungspotenzial für die Erhaltungsziele nicht 
erkennbar. Da keine anderen Pläne und Projekte bekannt sind, die sich zusätzlich negativ auf 
die Erhaltungsziele auswirken könnten bzw. keine negativen kumulativen Effekte auftreten, 
stellt dies somit gleichzeitig das Ergebnis der Gesamtbeurteilung dar.  

Damit ergeben sich für die Erhaltungsziele nach Überführung der sechsstufigen Bewertungs-
skala in die zweistufige (erheblich/nicht erheblich) folgende Beurteilungen für die einzelnen 
Lebensraumtypen nach Anhang I und die Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sowie des 
Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie bzw. der in den Erhaltungszielen genannten Vogelarten, 
die innerhalb des Untersuchungsgebietes vorkommen oder potentiell vorkommen: 

Tabelle 1: Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele im FFH-Gebiet DE 6519-304 
„Odenwald bei Hirschhorn“ und des Europäischen Vogelschutzgebietes DE 6519-450 „Unteres Neckartal 
bei Hirschhorn“ durch den geplanten Neubau des Hochbehälters Tiefzone in der Stadt Neckarsteinach 

Wirkfaktor/ 
-prozess 

Beeinträchti-
gungsgrad Durchführung von 

schadensbegrenzen-
den Maßnahmen 

Beeinträchti-
gungsgrad 

Erheb-
lichkeit ohne Berück-

sichtigung scha-
densbegrenzen-
der Maßnahmen 

mit Berücksichti-
gung schadens-
begrenzender 
Maßnahmen 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
des Callitricho-Batrachion 

Bau- und anlagebe-
dingte Inanspruch-
nahme oder ander-
weitige Beeinträchti-
gung oder Zerstörung 
von Lebensräumen  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

nicht  
erheblich 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Bau- und anlagebe-
dingte Inanspruch-
nahme oder ander-
weitige Beeinträchti-
gung oder Zerstörung 
von Lebensräumen  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

nicht  
erheblich 

8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 

Bau- und anlagebe-
dingte Inanspruch-
nahme oder ander-
weitige Beeinträchti-
gung oder Zerstörung 
von Lebensräumen  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

nicht  
erheblich 

8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen 

Bau- und anlagebe-
dingte Inanspruch-
nahme oder ander-
weitige Beeinträchti-
gung oder Zerstörung 
von Lebensräumen  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

nicht  
erheblich 
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Wirkfaktor/ 
-prozess 

Beeinträchti-
gungsgrad Durchführung von 

schadensbegrenzen-
den Maßnahmen 

Beeinträchti-
gungsgrad 

Erheb-
lichkeit ohne Berück-

sichtigung scha-
densbegrenzen-
der Maßnahmen 

mit Berücksichti-
gung schadens-
begrenzender 
Maßnahmen 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Bau- und anlagebe-
dingte Inanspruch-
nahme oder ander-
weitige Beeinträchti-
gung oder Zerstörung 
von Lebensräumen  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

nicht  
erheblich Beseitigung von 

Waldflächen mit 
grundsätzlichem Ent-
wicklungspotenzial 
zum LRT 9110 

geringer Beein-
trächtigungsgrad 

-  

geringer Beein-
trächtigungsgrad 

*9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

Bau- und anlagebe-
dingte Inanspruch-
nahme oder ander-
weitige Beeinträchti-
gung oder Zerstörung 
von Lebensräumen  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

nicht  
erheblich 

Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingte Beeinträchti-
gungen oder Zerstö-
rung potenzieller 
Quartiere  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Baubedingte Beein-
trächtigungen durch 
Lichteinflüsse wäh-
rend der Nacht 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

Anlagebedingte Zer-
störung von Jagdha-
bitaten 

geringer Beein-
trächtigungsgrad 

- keine geringer Beein-
trächtigungsgrad 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung poten-
zieller Quartiere  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich Bau- und anlagebe-

dingte Beeinträchti-
gungen potenzieller 
Quartiere (hier nur 
Potenzialbäume) 

geringer Beein-
trächtigungsgrad 

- keine 

geringer Beein-
trächtigungsgrad 



Stadt Neckarsteinach  FFH-VP zum BP Nr. 1.53 „Steinachtal-Radweg Lückenschluss“ 
  Seite 27 

   
GSP, Nürnberg  Stand: 14.05.2025 

Wirkfaktor/ 
-prozess 

Beeinträchti-
gungsgrad Durchführung von 

schadensbegrenzen-
den Maßnahmen 

Beeinträchti-
gungsgrad 

Erheb-
lichkeit ohne Berück-

sichtigung scha-
densbegrenzen-
der Maßnahmen 

mit Berücksichti-
gung schadens-
begrenzender 
Maßnahmen 

Baubedingte Beein-
trächtigungen durch 
Lichteinflüsse wäh-
rend der Nacht 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

Anlagebedingte Zer-
störung von (potenzi-
ellen) Jagdhabitaten 

geringer Beein-
trächtigungsgrad 

- keine geringer Beein-
trächtigungsgrad 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung poten-
zieller Quartiere  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Groppe (Cottus gobio) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingte Beeinträchti-
gungen oder Zerstö-
rung potenzieller Ha-
bitate  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Anlagebedingte Zer-
störung von Habitaten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung poten-
zieller Habitate  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Bachneunauge (Lampetra planeri) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingte Beeinträchti-
gungen oder Zerstö-
rung potenzieller Ha-
bitate  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Anlagebedingte Zer-
störung von Habitaten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung poten-
zieller Habitate  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingte Beeinträchti-
gungen oder Zerstö-
rung potenzieller Ha-
bitate  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Anlagebedingte Zer-
störung von Habitaten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 
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Wirkfaktor/ 
-prozess 

Beeinträchti-
gungsgrad Durchführung von 

schadensbegrenzen-
den Maßnahmen 

Beeinträchti-
gungsgrad 

Erheb-
lichkeit ohne Berück-

sichtigung scha-
densbegrenzen-
der Maßnahmen 

mit Berücksichti-
gung schadens-
begrenzender 
Maßnahmen 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung poten-
zieller Habitate  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingte Beeinträchti-
gungen oder Zerstö-
rung potenzieller Ha-
bitate  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Anlagebedingte Zer-
störung von Habitaten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung poten-
zieller Habitate  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum) 

Anlagebedingte Be-
einträchtigungen oder 
Zerstörung potenziel-
ler Wuchsorte  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung nicht  
erheblich Betriebsbedingte Be-

einträchtigung poten-
zieller Wuchsorte 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Grünes Besenmoos (Dicranum viride) 

Anlagebedingte Be-
einträchtigungen oder 
Zerstörung potenziel-
ler Wuchsorte  

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung nicht  
erheblich Betriebsbedingte Be-

einträchtigung poten-
zieller Wuchsorte 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie bzw. der in den Erhaltungszielen ge-
nannten Vogelarten 

Eisvogel (Alcedo atthis) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingter Lebensraum-
verlust durch Über-
bauung 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung durch 
Verlust von Habitaten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 
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Wirkfaktor/ 
-prozess 

Beeinträchti-
gungsgrad Durchführung von 

schadensbegrenzen-
den Maßnahmen 

Beeinträchti-
gungsgrad 

Erheb-
lichkeit ohne Berück-

sichtigung scha-
densbegrenzen-
der Maßnahmen 

mit Berücksichti-
gung schadens-
begrenzender 
Maßnahmen 

aufgrund von Meide-
verhalten 

Sonstige betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Neuntöter (Lanius collurio) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingter Lebensraum-
verlust durch Über-
bauung 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung durch 
Verlust von Habitaten 
aufgrund von Meide-
verhalten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Sonstige betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

geringer Beein-
trächtigungsgrad 

- keine 
geringer Beein-

trächtigungsgrad 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingter Lebensraum-
verlust durch Über-
bauung 

geringer Beein-
trächtigungsgrad 

- keine 
geringer Beein-

trächtigungsgrad 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung durch 
Verlust von Habitaten 
aufgrund von Meide-
verhalten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Sonstige betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Wanderfalke (Falco peregrinus) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingter Lebensraum-
verlust durch Über-
bauung 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung durch 
Verlust von Habitaten 
aufgrund von Meide-
verhalten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Sonstige betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 
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Wirkfaktor/ 
-prozess 

Beeinträchti-
gungsgrad Durchführung von 

schadensbegrenzen-
den Maßnahmen 

Beeinträchti-
gungsgrad 

Erheb-
lichkeit ohne Berück-

sichtigung scha-
densbegrenzen-
der Maßnahmen 

mit Berücksichti-
gung schadens-
begrenzender 
Maßnahmen 

Mittelspecht (Dendrocopos medius) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

geringer Beein-
trächtigungsgrad 

- keine 
geringer Beein-

trächtigungsgrad 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingter Lebensraum-
verlust durch Über-
bauung 

geringer Beein-
trächtigungsgrad 

- keine 
geringer Beein-

trächtigungsgrad 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung durch 
Verlust von Habitaten 
aufgrund von Meide-
verhalten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Sonstige betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Wespenbussard (Pernis apivorus) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingter Lebensraum-
verlust durch Über-
bauung 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung durch 
Verlust von Habitaten 
aufgrund von Meide-
verhalten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Sonstige betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingter Lebensraum-
verlust durch Über-
bauung 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung durch 
Verlust von Habitaten 
aufgrund von Meide-
verhalten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Sonstige betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Graureiher (Ardea cinerea) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 
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Wirkfaktor/ 
-prozess 

Beeinträchti-
gungsgrad Durchführung von 

schadensbegrenzen-
den Maßnahmen 

Beeinträchti-
gungsgrad 

Erheb-
lichkeit ohne Berück-

sichtigung scha-
densbegrenzen-
der Maßnahmen 

mit Berücksichti-
gung schadens-
begrenzender 
Maßnahmen 

durch Lärm oder Er-
schütterungen 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingter Lebensraum-
verlust durch Über-
bauung 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung durch 
Verlust von Habitaten 
aufgrund von Meide-
verhalten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Sonstige betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

Kormoran (Phalacrocorax carbo) 

Baubedingte Störun-
gen von Vorkommen 
durch Lärm oder Er-
schütterungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

nicht  
erheblich 

Bau- und anlagebe-
dingter Lebensraum-
verlust durch Über-
bauung 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 
keine Beeinträch-

tigung 

Betriebsbedingte Be-
einträchtigung durch 
Verlust von Habitaten 
aufgrund von Meide-
verhalten 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine 

keine Beeinträch-
tigung 

Sonstige betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

keine Beeinträch-
tigung 

- keine keine Beeinträch-
tigung 

 

 

Es kann festgestellt werden, dass der Bau des geplanten Hochbehälters Tiefzone im Hinblick 
auf die Erhaltungsziele des Gebietes gemeinschaftlicher Bedeutung DE 6519-304 „Odenwald 
bei Hirschhorn“ und des Europäischen Vogelschutzgebietes DE 6519-450 „Unteres Neckartal 
bei Hirschhorn“ keine erhebliche Beeinträchtigung bedeutet. Dies gilt sowohl in der Einzel-
betrachtung als auch unter Berücksichtigung anderer zusammenwirkender Pläne und Projekte 
und deren kumulativen Auswirkungen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Einstufung lediglich im Hinblick auf die Erhaltungsziele 
des FFH-Gebietes DE 6519-304 „Odenwald bei Hirschhorn“ und des Europäischen Vogel-
schutzgebietes DE 6519-450 „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ im Zusammenhang mit dem 
geplanten Vorhaben gilt, denn Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie so-
wie streng geschützte Vogelarten nach BNatSchG blieben bei dieser Prüfung mit Ausnahme 
der behandelten Arten unberücksichtigt. 

Alle sonstigen naturschutz- und artenschutzrechtlichen Bestimmungen sind daher im Rahmen 
des üblichen Genehmigungsverfahrens zu beachten. Hierzu wird auf die Unterlagen zur arten-
schutzrechtlichen Prüfung (ASP) verwiesen. 
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11 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stadt Neckarsteinach plant die Errichtung eines Fuß- und Radweges an der Steinach. 
Hierzu soll der Bebauungsplan Nr. 1.53 „Steinachtal-Radweg Lückenschluss“ aufgestellt wer-
den. Der geplante Radweg soll die Steinach im Westen überqueren und unter der Forstweg- 
und Bahnbrücke entlang am nördlichen Uferrand der Steinach zur Kirchenstraße hin verlaufen. 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,52 ha im Westen von Neckarsteinach im 
Steinachtal. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt kleinteilig innerhalb von NA-

TURA 2000-Gebieten, weswegen im Rahmen einer FFH-Vorprüfung mögliche Auswirkungen 
auf das FFH-Gebiet DE 6519-304 „Odenwald bei Hirschhorn“ und das Europäische Vogel-
schutzgebiet DE 6519-450 „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ geprüft wurden. 

Für die Prüfung wurden die jeweiligen Erhaltungsziele der „Verordnung über die NATURA 2000-
Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt“ vom 20. Oktober 2016 zum FFH-Gebiet und dem 
Europäischen Vogelschutzgebiet zugrunde gelegt. 

Auf die Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie hat die Pla-
nung keinen unmittelbaren oder auch nur mittelbaren Einfluss. Innerhalb des Geltungsbereichs 
befinden sich keine Lebensraumtypen, die als Erhaltungsziel beschrieben sind. Im westlichen 
Plangebiet kommen entlang der Steinach Uferbegleitgehölze vor, die dem LRT *91E0 Auen-
wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion al-
bae) zuzuordnen wären, der aber kein Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet mehr darstellt. 

Westlich außerhalb des Geltungsbereichs befinden sich Bereiche der Steinach, die dem LRT 
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe zuzuordnen wären, hier aber nicht mehr Be-
standteil des FFH-Gebietes sind. Die Planung wirkt sich nicht nachteilig auf die Erhaltungsziele 
des FFH-Gebietes im Hinblick auf diese Lebensräume aus. 

Bezüglich der Arten des Anhangs II weist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in Teilen 
eine Bedeutung für Fledermäuse, Vögel und Fische auf, nicht aber für die anderen Falter- oder 
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.  

Auf die wassergebundenen Arten Groppe (Cottus gobio) und Bachneunauge (Lampetra pla-
neri) hat die Realisierung der Bebauung aufgrund des kleinteiligen Eingriffs ebenfalls keine 
Beeinträchtigung auf die Erhaltungsziele dieser beiden Arten. 

Für die europäischen Vogelarten, für die das Vogelschutzgebiet „Unteres Neckartal bei Hirsch-
horn“ ausgewiesen wurde, hat das Untersuchungsgebiet nur eine potentielle Bedeutung als 
Bruthabitat. Es hat hauptsächlich für Eisvogel (Alcedo atthis) und Graureiher (Ardea cinerea) 
eine Bedeutung als Nahrungshabitat. Mit Realisierung der Planung werden für beide Arten 
keine erheblichen Störungen oder Beeinträchtigungen gesehen. Daher wird für die europäi-
schen Vogelarten, für die das Vogelschutzgebiet ausgewiesen wurde, mit keinen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes gerechnet. 

Zum derzeitigen Stand sind keine Pläne und Projekte vorhanden, die zu kumulativen Beein-
trächtigungen führen würden und in dieser FFH-Verträglichkeitsprüfung zu berücksichtigen 
wären. 

Die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes DE 6519-304 „Odenwald bei Hirschhorn“ und des Eu-
ropäischen Vogelschutzgebietes DE 6519-450 „Unteres Neckartal bei Hirschhorn“ werden 
durch die Planung insgesamt nicht beeinträchtigt. 

 

 
Nürnberg, 14.05.2025 
 
 
 
Dipl.-Ing. Daniela Bock MBA 
Landschaftsarchitekt und Stadtplaner 
Inhaber 
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13 GESETZE, VERORDNUNGEN UND RICHTLINIEN 

 

BArtschV Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesar-
tenschutzverordnung) in der Fassung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 
896), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) 
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

FFH-Richtlinie Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der na-
türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
EWG: L 206 vom 22. Juli 1992 S. 7 – 50), geändert durch Richtlinie 97/62/EG 
des Rates vom 27. Oktober 1997 zur Anpassung der Richtlinie 92/43/EWG 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild-lebenden Tiere 
und Pflanzen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt (ABl. 
EWG: L 305 vom 08. November 1997 S. 42 – 065), zuletzt geändert durch 
Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimm-
ter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien 
(Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193ff) 

HeNatG Hessisches Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft 
(Hessisches Naturschutzgesetz) vom 25. Mai 2023 (GVBl. S. 379), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2024 (GVBl. 2024 Nr. 57) 

NATURA 2000-VO Verordnung über die NATURA 2000-Gebiete in Hessen vom 16. Januar 2008 
(GVBl. I S. 30ff) 

NATURA 2000-VO DA Verordnung über die NATURA 2000-Gebiete im Regierungsbezirk Darmstadt 
vom 20. Oktober 2016  

Vogelschutz-Richtlinie Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 
20 vom 26. Januar 2010, S. 7f), zuletzt geändert durch Verordnung 
2019/1010 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 05. Juni 2019 zur 
Angleichung der Berichterstattungspflichten im Bereich der Rechtsvorschrif-
ten mit Bezug zur Umwelt (Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 170 vom 
25. Juni 2019, S. 115ff) 
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